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I. Amtlicher Teil

Bildung

Hinweise zur Schulbücherliste 
im Land Brandenburg

1. Allgemeine Hinweise 

Grundlage für die Auswahl und Beschaffung der Lernmittel so-
wie die Grundsätze der Lernmittelfreiheit an den Schulen im 
Land Brandenburg ist die Verordnung über die Zulassung von 
Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverord-
nung vom 14 . Februar 1997, GVBl . II S . 88), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 21 .Juni 2018 (GBVl .II/18, Nr . 42) .  

Beachten Sie außerdem die folgenden rechtlichen Hinweise:
 
•	 zum	Vergabeverfahren	im	Rundschreiben	des	Ministeriums	

des Innern und für Kommunales zum Kommunalen Auf-
tragswesen im Land Brandenburg vom 26 . August 2019 
(Gz .:31-313-35) https://mik .brandenburg .de/sixcms/media .
php/9/Anhang_11_Fristen_im_Vergabeverfahren .pdf

•	 zum	Leihverhältnis	zwischen	Schulträger	und	Schülerinnen	
und Schülern in der Darstellung im Katalog der zugelasse-
nen Schulbücher im Land Brandenburg für das Schuljahr 
2002/2003 (ABl . MBJS S . 26) und

•	 zum	 Buchpreisbindungsgesetz	 sowie	 weitere	 Informatio-
nen des Börsenvereins des Berliner Buchhandels zur Be-
stellung	finden	Sie	unter:	www .boersenverein-berlin-bran-
denburg .de

2. Bestellfristen 

Um die rechtzeitige Versorgung der Schulen mit Lernmitteln zu 
gewährleisten, sollten die zu beschaffenden Schulbücher bis 
zum 18 .07 .2023 für allgemeinbildende Schulen und 12 .08 .2023 
für berufsbildende Schulen (vollzeitschulische Bildungsgänge) 
bestellt werden . 

3. Handhabung der Schulbuchliste 

Die durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ein-
zeln zugelassenen Schulbücher sind nach Fächern aufgeführt 

und umfassen die Fächer Gesellschaftswissenschaften, Geogra-
fie,	 Geschichte,	 Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde	 und	
Politische Bildung (Primarstufe und Sekundarstufe I) .

 Bei der Handhabung der Liste ist Folgendes zu berücksichti-
gen:
 
•	 Die	pauschal	zugelassenen	Lernmittel	werden	in	der	Liste	

nicht aufgeführt . Die wesentlichen Grundsätze für die 
durch die jeweilige Fachkonferenz vorzunehmende Lern-
mittelauswahl regelt die o . g .  Lernmittelverordnung . 

•	 Bei	 der	 Beurteilung	 und	 der	 notwendigen	 Auswahlent-
scheidung ist die vom Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport 2018 herausgegebene Broschüre „Orientierungs-
schwerpunkte für die Begutachtung und Auswahl von 
Schulbüchern im Land Brandenburg“ zu beachten .

 . 
•	 Aus	Platzgründen	sind	nicht	die	vollständigen	Bücherdaten	

angegeben . Bei einigen Buchtiteln mussten Kürzungen vor-
genommen werden . Die vollständigen Angaben können den 
Verlagskatalogen online entnommen werden . 

•	 Lernmittel,	die	für	die	Realschule	und/oder	Gesamtschule	
konzipiert wurden und so in der Schulbuchliste aufgeführt 
sind, sind für den Gebrauch sowohl an der Gesamtschule 
als auch an der Oberschule zugelassen . 

•	 Lernmittel	für	den	Bildungsgang	der	gymnasialen	Oberstu-
fe	sowie	den	Bildungsgang	zum	nachträglichen	Erwerb	der	
allgemeinen Hochschulreife im Zweiten Bildungsweg sind 
nicht gesondert ausgewiesen . Sie sind gemäß § 7 Abs .1 
Nr.11	der	Lernmittelverordnung	pauschal	zugelassen.	Ent-
sprechend trifft das auch für das Studienkolleg für ausländi-
sche Studienbewerberinnen und Studienbewerber zu . 

Alle im Folgenden aufgeführten Titel sind im Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport in einer Präsenzbibliothek einge-
stellt . Nach Voranmeldung bei Frau Mau (Tel .: 0331/866-3819) 
kann	zu	einzelnen	Titeln	Einsicht	genommen	werden.	

4 . Abruf der aktualisierten Schulbuchliste 

Die Liste der zugelassenen Schulbücher wird regelmäßig aktu-
alisiert und ist abrufbar unter: 
https://mbjs .brandenburg .de/bildung/weitere-themen/schul-
buecher .html 

https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Anhang_11_Fristen_im_Vergabeverfahren.pdf
https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Anhang_11_Fristen_im_Vergabeverfahren.pdf
https://www.boersenverein-berlin-brandenburg.de/
https://www.boersenverein-berlin-brandenburg.de/
https://mbjs.brandenburg.de/bildung/weitere-themen/schulbuecher.html
https://mbjs.brandenburg.de/bildung/weitere-themen/schulbuecher.html
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Schulbuchliste 2023/24 Stand: 24 .02 .2023

Verlag
ISBN Jahrgangstufe  Titel/Fach zugelassen bis Schuljahr

GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

C.C.Buchner

978-3-661-70505-7	 5/6	 Gesellschaftswissenschaften	BE/BB,	G,O,OG	 in	Bearb.

Cornelsen

978-3-06-064707-1	 5	 Gesellschaftswissenschaften	BE/BB,	G,
	 	 Menschen	Zeiten	Räume	 2023/24	N
978-3-06-065681-3	 6	 Gesellschaftswissenschaften	BE/BB,	G	 2023/24	N
	 	 Menschen	Zeiten	Räume

Westermann

978-3-507-36205-5	 5/6	 trio	Gesellschaftswissenschaften	BE/BB,	(Schroedel) 2027/28 V
978-3-14-115120-6	 5/6	 Heimat	und	Welt	+	Gesellschaftswissenschaften	BE/BB	 in	Bearb.		

Eduversum

978-3-942708-29-6	 5/6	 Europa	–	Unsere	Geschichte	1,	BE/BB,G	 2026/27V

GEOGRAFIE

Cornelsen 
  
978-3-06-064830-6	 7/8	 Unsere	Erde	7/8	BE/BB	 2026/27	V	
978-3-06-064831-3	 9/10	 Unsere	Erde	9/10	BE/BB	 2024/25	N

Klett

978-3-12-104617-1	 9/10	 Terra	-	Geografie	9/10,	BE/BB,	S,	O/OG,	OG	 2023/24	N

Westermann
 
978-3-14-194887-5	 7/8	 Seydlitz,	Geografie	7/8,	OG,	S,(Schroedel) in Bearb .
978-3-507-53163-5	 9/10	 Seydlitz,	Geografie	9/10,	OG,	S,	(Schroedel) in Bearb . 
978-3-14-144890-0	 7/8	 Diercke	Geografie	7/8,	Ausg.	BE/BB,	O/OG,	OG	 2027/28	V
978-3-14-144896-2	 9/10	 Diercke	Geografie	9/10	BE/BB,	S,	O/OG,	OG	 2023/24	Neub.
978-3-14-144960-0	 7/8	 Heimat	und	Welt	7/8	–	BE/BB,	S	 2027/28	V
978-3-14-144966-2	 9/10	 Heimat	und	Welt			9/10	BE/BB	 2027/28	V

GESCHICHTE

C.C.Buchner

978-3-661-31001-5	 7/8	 Das	waren	Zeiten	1,	Ausg.	BE/BB,	S,	O/OG,	OG	 2023/24	N
978-3-661-31002-2	 9/10	 Das	waren	Zeiten	2,	Ausg.	BE/BB,	S,	O/OG,	OG	 2023/24	N	

N	=	Neueinreichung,		Neub.	=	Neubearbeitung,V	=	Verlängerung	G	=	Grundschule,	S	=	Oberschule,	O/OG	=Gesamtschule	mit	gymn.	Oberstufe,	OG	=	Gymnasium
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Cornelsen

978-3-06-064483-4	 7/8	 Entdecken	und	Verstehen		7/8,	BE/BB	 2023/24	N
978-3-06-064484-1	 9/10	 Entdecken	und	Verstehen	9/10,	Ausg.	BE/BB,	 2023/24	N
978-3-464-63972-6 7-10 Putzger - Historischer Weltatlas, Neub .11 2023/24 V
978-3-06-064725-5	 7/8	 Forum	Geschichte	BE/BB	OG	 2026/27	V
978-3-06-064726-2	 9/10	 Forum	Geschichte	BE/BB	OG	 2023/24	N	

Klett

978-3-12-443625-2	 7/8	 Geschichte	und	Geschehen	7/8,	BE/BB,	OG	 2023/24	N
978-3-12-443635-1	 9/10	 Geschichte	und	Geschehen	9/10,	BE/BB,	OG	 2024/25	N
978-3-12-452070-8	 7/8	 Zeitreise	7/8	BE/BB,	S,	O/OG	 2026/27	V
978-3-12-452080-7	 9/10	 Zeitreise	9/10	BE/BB,	S,	O/OG	 2023/24	N

Westermann

978-3-14-111190-3	 7/8	 Die	Reise	in	die	Vergangenheit	7/8	BE/	BB	 2027/28	V
978-3-14-111191-0	 9/10	 Die	Reise	in	die	Vergangenheit	9/10	BE/BB,	S,	O/OG	 2024/25	Neub.
978-3-14-112075-2	 7/8	 Horizonte	7/8	BE/BB,	OG	 2027/28	V
978-3-14-112076-9	 9	 Horizonte	9,	BE/BB,	OG	 2024/25	N
978-3-14-112077-6	 10	 Horizonte	10		BE/BB,	OG	 2024/25	N

Eduversum

978-3-942708-31-9	 7	 Europa	–	Unsere	Geschichte	2,	OG	 2023/24	N
978-3-942708-32-6	 8	 Europa	–	Unsere	Geschichte	3,	OG	 2025/26	N
978-3-942708-33-3	 9/10	 Europa	–	Unsere	Geschichte	4,	OG	 2027/28	N

LEBENSGESTALTUNG− ETHIK−RELIGIONSKUNDE

C.C.Buchner

978-3-661-20105-4 5/6 Lebenswelten Grundschule 2026/27 N
978-3-661-20107-8 7/8 Lebenswelten Band 1, S, O/OG, OG 2023/24 N
978-3-661-20109-2 9/10 Lebenswelten Band 2, S, O/OG, OG 2024/25 N

Cornelsen

978-3-06-065669-1 5/6 Denk(t)räume wagen 1, BB, G 2023/24 N
978-3-06-065673-8 7/8 Denk(t)räume wagen 2, BB, S, O/OG, OG 2024//25 N
978-3-06-065677-6 9/10 Denk(t)räume wagen 3, BB, S, O/OG, OG 2025/26 N
978-3-06-120218-7	 7/8	 Respekt	2,	S,	O/OG	(im	Verbund	mit	Bd.	3)	 2024/25	V
978-3-06-065128-3	 9/10	 Respekt	3,	S,	O/OG	(im	Verbund	mit	Bd.	2)	 2024/25	V
978-3-637-01143-4 9/10 Wege-Werte-Wirklichkeiten, S, O/OG 2024/25 V

Klett

978-3-12-695340-5 5/6 Leben leben 1, G, O/OG 2026/27 N
978-3-12-695341-2 7/8 Leben leben 2, OG, S/O/OG 2027/28 N
978-3-12-695342-9 9/10 Leben leben 3, S, O/OG, OG 2029/30 N
978-3-12-007194-5	 5/6	 Wege	finden	1,	G,	O/OG	 2025/26	N
978-3-12-007195-2	 7/8	 Wege	finden	2,	S	,O/OG	 2026/27	N
978-3-12-007196-9	 9/10	 Wege	finden	3,	S,	O/OG	 2026/27	N

N	=	Neueinreichung,		Neub.	=	Neubearbeitung,V	=	Verlängerung	G	=	Grundschule,	S	=	Oberschule,	O/OG	=Gesamtschule	mit	gymn.	Oberstufe,	OG	=	Gymnasium

Verlag
ISBN Jahrgangstufe  Titel/Fach zugelassen bis Schuljahr
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Cornelsen

978-3-06-064483-4	 7/8	 Entdecken	und	Verstehen		7/8,	BE/BB	 2023/24	N
978-3-06-064484-1	 9/10	 Entdecken	und	Verstehen	9/10,	Ausg.	BE/BB,	 2023/24	N
978-3-464-63972-6 7-10 Putzger - Historischer Weltatlas, Neub .11 2023/24 V
978-3-06-064725-5	 7/8	 Forum	Geschichte	BE/BB	OG	 2026/27	V
978-3-06-064726-2	 9/10	 Forum	Geschichte	BE/BB	OG	 2023/24	N	

Klett

978-3-12-443625-2	 7/8	 Geschichte	und	Geschehen	7/8,	BE/BB,	OG	 2023/24	N
978-3-12-443635-1	 9/10	 Geschichte	und	Geschehen	9/10,	BE/BB,	OG	 2024/25	N
978-3-12-452070-8	 7/8	 Zeitreise	7/8	BE/BB,	S,	O/OG	 2026/27	V
978-3-12-452080-7	 9/10	 Zeitreise	9/10	BE/BB,	S,	O/OG	 2023/24	N

Westermann

978-3-14-111190-3	 7/8	 Die	Reise	in	die	Vergangenheit	7/8	BE/	BB	 2027/28	V
978-3-14-111191-0	 9/10	 Die	Reise	in	die	Vergangenheit	9/10	BE/BB,	S,	O/OG	 2024/25	Neub.
978-3-14-112075-2	 7/8	 Horizonte	7/8	BE/BB,	OG	 2027/28	V
978-3-14-112076-9	 9	 Horizonte	9,	BE/BB,	OG	 2024/25	N
978-3-14-112077-6	 10	 Horizonte	10		BE/BB,	OG	 2024/25	N

Eduversum

978-3-942708-31-9	 7	 Europa	–	Unsere	Geschichte	2,	OG	 2023/24	N
978-3-942708-32-6	 8	 Europa	–	Unsere	Geschichte	3,	OG	 2025/26	N
978-3-942708-33-3	 9/10	 Europa	–	Unsere	Geschichte	4,	OG	 2027/28	N

LEBENSGESTALTUNG− ETHIK−RELIGIONSKUNDE

C.C.Buchner

978-3-661-20105-4 5/6 Lebenswelten Grundschule 2026/27 N
978-3-661-20107-8 7/8 Lebenswelten Band 1, S, O/OG, OG 2023/24 N
978-3-661-20109-2 9/10 Lebenswelten Band 2, S, O/OG, OG 2024/25 N

Cornelsen

978-3-06-065669-1 5/6 Denk(t)räume wagen 1, BB, G 2023/24 N
978-3-06-065673-8 7/8 Denk(t)räume wagen 2, BB, S, O/OG, OG 2024//25 N
978-3-06-065677-6 9/10 Denk(t)räume wagen 3, BB, S, O/OG, OG 2025/26 N
978-3-06-120218-7	 7/8	 Respekt	2,	S,	O/OG	(im	Verbund	mit	Bd.	3)	 2024/25	V
978-3-06-065128-3	 9/10	 Respekt	3,	S,	O/OG	(im	Verbund	mit	Bd.	2)	 2024/25	V
978-3-637-01143-4 9/10 Wege-Werte-Wirklichkeiten, S, O/OG 2024/25 V

Klett

978-3-12-695340-5 5/6 Leben leben 1, G, O/OG 2026/27 N
978-3-12-695341-2 7/8 Leben leben 2, OG, S/O/OG 2027/28 N
978-3-12-695342-9 9/10 Leben leben 3, S, O/OG, OG 2029/30 N
978-3-12-007194-5	 5/6	 Wege	finden	1,	G,	O/OG	 2025/26	N
978-3-12-007195-2	 7/8	 Wege	finden	2,	S	,O/OG	 2026/27	N
978-3-12-007196-9	 9/10	 Wege	finden	3,	S,	O/OG	 2026/27	N

Militzke

978-3-86189-596-1 5/6 Lebenswelten und Weltbilder, G 2023/24 N
978-3-86189-660-9 7/8 Lebenswelten und Weltbilder, BB, S, OG, O/OG 2024/25 N
978-3-86189-663-0 9/10 Lebenswelten und Weltbilder, BB, S, OG, O/OG 2026/27 N

Westermann

978-3-14-025417-5	 7/8	 Fair	Play	Ethik,	Praktische	Philosophie,	S,	O/OG, (Schöningh) 2024/25 Neub .
978-3-14-025418-2	 9/10	 Fair	Play	Ethik,		S,	O,	OG	 2025/26	Neub.
978-3-14-025401-4	 5/6	 Fair	Play	Ethik/Praktische	Philosophie,	G,	(Schöningh) 2025/26 V 
978-3-14-025402-1	 7/8	 Fair	Play	Ethik/Praktische	Philosophie,	S,	(Schöningh) 2026/27 V 
978-3-14-025403-8	 9/10	 Fair	Play	Ethik/Praktische	Philosophie,	S,	O/OG,	(Schöningh) 2027/28 V 

POLITISCHE BILDUNG

C.C.Buchner

978-3-661-71097-6	 7/8	 Politik	&	Co.	1,	PB	für	die	Sek.I	BE/BB,	S,	O/OG,	OG	 2028/29	N

Cornelsen

978-3-464-65618-1	 7/8	 Politik	entdecken,	BE/BB	 2023/24		N
978-3-464-65626-6	 9/10	 Politik	entdecken,	BE/BB	 2024/25	N

Westermann

978-3-14-120212-0 7-10 Politik erleben, BB, S, G,  OG,  in Bearb .  
978-3-507-11151-6	 7-10	 Demokratie	heute	7-10	BE/BB,	S,	O/OG,	(Schroedel) 2023/24 N
978-3-507-11615-3	 7/8	 Mensch	&	Politik	BE/BB	S	I,	O/OG, (Schroedel) 2023/24 N
978-3-14-116803-7	 9/10	 Mensch	&	Politik	BE/BB,	OG		 in	Bearb.	
978-3-14-116765-8	 7/8	 Mensch	&	Politik	BE/BB,	S,	G/O/OG	 2028/29	Neub.	

N	=	Neueinreichung,		Neub.	=	Neubearbeitung,V	=	Verlängerung	G	=	Grundschule,	S	=	Oberschule,	O/OG	=Gesamtschule	mit	gymn.	Oberstufe,	OG	=	Gymnasium

Verlag
ISBN Jahrgangstufe  Titel/Fach zugelassen bis Schuljahr
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II. Nichtamtlicher Teil

Ausschreibung

für die Zulassung von Lehrkräften 
ohne lehramtsbezogenen Hochschulabschluss zum 

berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst 
für Lehrämter

 gemäß § 7 Abs. 1 BbgLeBiG

zum 1 . August 2023

Für Lehrkräfte ohne einen lehramtsbezogenen Hochschulab-
schluss, die die Voraussetzungen gemäß § 7 Abs . 1 des Geset-
zes über die Ausbildung und Prüfung für Lehrämter und die 
Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Lehrerbildungsgesetz - Bbg-
LeBiG) vom 18 . Dezember 2012 (GVBl . I Nr . 45), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31 . Mai 2018 (GVBl . 
I Nr . 10), in Verbindung mit § 5 der Verordnung über die Aus-
bildung von Lehrkräften zur Deckung des Unterrichtsbedarfs 
an Schulen im Land Brandenburg und deren Staatsprüfung 
(Lehrkräfteausbildungs- und -prüfungsverordnung - LAPV) 
vom 20 . Dezember 2019 (GVBl . II/20, Nr . 3) erfüllen, besteht 
die Möglichkeit, ab dem 1. August 2023 berufsbegleitend am 
Vorbereitungsdienst gemäß § 7 Abs. 1 BbgLeBiG	 im	Rah-
men der folgenden freien Ausbildungskapazitäten von insge-
samt 167 Plätzen für

1 . das Lehramt für die Primarstufe (Unterrichtseinsatz an 
Grundschulen oder an Schulen mit Grundschulteil) für 
die Schulamtsbereiche Brandenburg a .d .H . mit 15 Plät-
zen, Cottbus mit 18 Plätzen, Frankfurt (Oder) mit 18 
Plätzen und Neuruppin mit 7 Plätzen

 oder
2 . das Lehramt für die Sekundarstufen I und II (allgemein-

bildende Fächer) mit einer Schwerpunktbildung auf die 
Sekundarstufe I (Unterrichtseinsatz in den Jahrgangs-
stufen 7 bis 10 an Oberschulen und Gesamtschulen, 
nicht an Gymnasien) für die Schulamtsbereiche Bran-
denburg a .d .H . mit 13 Plätzen, Cottbus mit 10 Plätzen, 
Frankfurt (Oder) mit 15 Plätzen und Neuruppin mit 7 
Plätzen

 oder
3 . das Lehramt für die Sekundarstufen I und II (allgemein-

bildende Fächer) mit einer Schwerpunktbildung auf die 
Sekundarstufe	 II	 (Unterrichtseinsatz	 an	 Gymnasien,	
Gesamtschulen	oder	an	Beruflichen	Gymnasien)	für	die	
Schulamtsbereiche Brandenburg a .d .H . mit 4 Plätzen, 
Cottbus mit 8 Plätzen, Frankfurt (Oder) mit 2 Plätzen 
und Neuruppin mit 5 Plätzen

 oder
4 .  das Lehramt für Förderpädagogik (Unterrichtseinsatz an 

Förderschulen oder im gemeinsamen Unterricht entspre-
chend der sonderpädagogischen Fachrichtungen - nicht 
an Gymnasien und nicht an Oberstufenzentren . Die 
Ausbildung erfolgt ausschließlich am Studienseminar in 
Bernau .) für die Schulamtsbereiche Brandenburg a .d .H . 

mit 3 Plätzen, Cottbus mit 6 Plätzen, Frankfurt (Oder) 
mit 6 Plätzen und Neuruppin mit 8 Plätzen

 oder
5.	 das	 Lehramt	 für	 die	 Sekundarstufe	 II	 (berufliche	 Fä-

cher) (Unterrichtseinsatz an Oberstufenzentren . Die 
Ausbildung erfolgt ausschließlich am Studienseminar 
in Cottbus .) für die Schulamtsbereiche Brandenburg 
a .d .H . mit 5 Plätzen, Cottbus mit 8 Plätzen, Frankfurt 
(Oder) mit 8 Plätzen und Neuruppin mit 1 Platz

teilzunehmen und mit dem Bestehen der Staatsprüfung die Be-
fähigung für das jeweilige Lehramt zu erwerben .

Folgende Fächermaßgaben werden für die oben genannten 
Lehrämter ausgeschrieben: 

Zu 1 .) Zwei Fächer gemäß § 8 Abs . 1 und 2 der Verordnung 
über die Anforderungen an das Lehramtsstudium an 
den Hochschulen im Land Brandenburg (Lehramtsstu-
dienverordnung - LSV) vom 6 . Juni 2013 (GVBl . II Nr . 
45), geändert durch Verordnung vom 16 . Februar 2017 
(GVBl . II Nr . 10) . Darüber hinaus gilt gemäß § 5 Abs . 4 
LAPV die Maßgabe, dass die fachwissenschaftlichen 
Bildungsvoraussetzungen für eines der Fächer Deutsch, 
Englisch	 oder	Mathematik	 und	 für	 ein	weiteres	 Fach	
der Primarstufe nachzuweisen sind .

Zu 2 .)  Zwei Fächer gemäß § 11 LSV .
Zu 3 .) Zwei Fächer gemäß § 11 LSV . 
Zu	4.)	 Ein	allgemeinbildendes	Fach	gemäß	§	16	Abs.	1	LSV	

und zwei Fachrichtungen gemäß § 16 Abs . 2 LSV, die 
jeweils einem der sonderpädagogischen Förderschwer-
punkte	Sehen,	Hören,	 geistige	Entwicklung,	 körperli-
che	und	motorische	Entwicklung,	Lernen,	Sprache	oder	
emotionale	und	soziale	Entwicklung	zugeordnet	sind.	

Zu 5 .)  Zwei Fächer gemäß § 14 Abs . 1 LSV, wovon mindestens 
eines	ein	berufliches	Fach	gemäß	§	14	Abs.	1	Satz	1	Nr.	
1 LSV ist . Gemäß § 14 Abs . 2 LSV kann an die Stelle 
eines	allgemeinbildenden	oder	weiteren	beruflichen	Fa-
ches auch der Studienbereich Förderpädagogik mit zwei 
Fachrichtungen gemäß § 16 Abs . 2 LSV treten . 

Gemäß § 5 LAPV müssen für eine Teilnahme zum berufsbe-
gleitenden Vorbereitungsdienst folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:  

•	 Für	alle	oben	genannten	Lehrämter	muss	ein	nicht	
lehramtsbezogener Hochschulabschluss (Master, 
Magister, Diplom oder nicht lehramtsbezogene 
Staatsprüfungen bzw . Staatsexamina) nachgewie-
sen	werden.	Ein	Bachelorabschluss	ist	nicht	ausrei-
chend .

•	 Die	Inhalte	und	der	Umfang	des	absolvierten	Studi-
ums müssen im Wesentlichen den fachwissen-
schaftlichen Inhalten im Vergleich mit einem Lehr-
amtsstudium im Land Brandenburg für das jeweili-
ge Lehramt gemäß der Lehramtsstudienverordnung 
(im	 ersten	 Fach	 in	 der	Regel	 drei	Viertel	 und	 im	
zweiten	Fach	in	der	Regel	die	Hälfte)	entsprechen.	
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•	 In	dieser	Fächerkombination	und	in	der	auf	das	an-
gestrebte Lehramt bezogenen Schulstufe in unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen muss auch der Unter-
richtseinsatz während der Ausbildungsdauer erfol-
gen .  

•	 Durch	das	zuständige	staatliche	Schulamt	oder	ggf.	
den	 Schulträger	 einer	 Ersatzschule	 ist	 entweder	
eine unbefristete Beschäftigung zu bestätigen oder 
bei	einer	befristeten	Beschäftigung	eine	Erklärung	
der beabsichtigten unbefristeten Beschäftigung 
vorzulegen .   

Die Teilnahme am berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst ist 
nicht möglich, wenn eine Ausbildung im berufsbegleitenden 
Vorbereitungsdienst oder ein Vorbereitungsdienst  mit besonde-
rem Zugang schon einmal begonnen und die sie jeweils ab-
schließende Staatsprüfung oder eine besondere Staatsprüfung 
nicht bestanden wurde .

Für das Lehramt für Förderpädagogik können sich vornehmlich 
Absolventinnen und Absolventen des am WiB e . V . erfolgreich 
absolvierten Weiterbildungsstudiums in zwei sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkten bewerben, deren Hochschulab-
schluss (Master, Magister, Diplom oder nicht lehramtsbezoge-
ne	Staatsprüfungen	bzw.	Staatsexamina)	den	Einsatz	in	einem	
weiteren Unterrichtsfach der Sekundarstufe I gestattet .
Absolventinnen und Absolventen des am WiB e . V . erfolgreich 
absolvierten Weiterbildungsstudiums in zwei sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkten können sich ebenso für das Lehr-
amt	für	die	Sekundarstufe	II	(berufliche	Fächer)	bewerben,	so-
fern ihr Hochschulabschluss (Master, Magister, Diplom oder 
nicht lehramtsbezogene Staatsprüfungen bzw . Staatsexamina) 
den	Einsatz	in	einer	beruflichen	Fachrichtung	an	einer	berufli-
chen Schule gestattet . 

Die	 Entscheidung	 über	 die	 Zulassung	 richtet	 sich	 nach	 §	 7	
LAPV . Soweit Plätze frei bleiben, können sie an Lehrkräfte von 
Ersatzschulen	vergeben	werden.	

Bewerbungen sind ausschließlich auf dem Dienstweg

über  die jeweilige Schulleitung an die Schulrätin oder den 
Schulrat für Lehrerbildung des zuständigen staatlichen 
Schulamtes	 bzw.	 an	 den	 Schulträger	 bei	 Ersatzschulen	
(Posteingang beim zuständigen staatlichen Schulamt bzw . 
Schulträger	bei	Ersatzschulen	bis	zum:	17. März 2023) 

an	das	 Ministerium	 für	 Bildung,	 Jugend	 und	 Sport,	 Referat	
45, Heinrich-Mann-Alle 107, 14473 Potsdam

bis zum 31. März 2023 (Posteingang im MBJS) 

zu richten .  

Nähere Informationen zum berufsbegleitenden Vorbereitungs-
dienst und das Bewerbungsverfahren sowie zu den Bewer-
bungsunterlagen sind unter folgendem Link abrufbar: 
https://mbjs .brandenburg .de/bildung/lehrerin-lehrer-in-bran-
denburg/seiteneinstieg-in-den-schuldienst/berufsbegleitender-
vorbereitungsdienst .html

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Grundschule
 in der Kleinen Gartenstraße
 Kleine Gartenstraße 42
 14776 Brandenburg an der Havel

 – Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

b. Konrad-Sprengel-Schule
 Willi-Sänger-Straße 35
 14770 Brandenburg an der Havel

 – Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der För-
derschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befähi-
gung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstu-
fe bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe .  

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	

https://mbjs.brandenburg.de/bildung/lehrerin-lehrer-in-brandenburg/seiteneinstieg-in-den-schuldienst/berufsbegleitender-vorbereitungsdienst.html
https://mbjs.brandenburg.de/bildung/lehrerin-lehrer-in-brandenburg/seiteneinstieg-in-den-schuldienst/berufsbegleitender-vorbereitungsdienst.html
https://mbjs.brandenburg.de/bildung/lehrerin-lehrer-in-brandenburg/seiteneinstieg-in-den-schuldienst/berufsbegleitender-vorbereitungsdienst.html
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 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A	14	BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

3. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Gesamtschule

 Geschwister-Scholl-Schule Zossen
 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
 Zossen OT Dabendorf
 Zum Königsgraben 10
 15806 Zossen

 – Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken	mit	Lehrkräften,	Eltern	sowie	Schülerin-
nen	und	Schülern	mit	dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwick-
lung	 der	Qualität	 schulischer	Arbeit,	 der	 Sicherung	 einer	
geordneten	Unterrichts-	und	Erziehungsarbeit,	der	Gewähr-
leistung	der	Schulprofilbildung	und	des	Prozesses	der	Erar-
beitung,	 Umsetzung	 und	 Evaluierung	 eines	 Schulpro-
gramms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und 
der	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Einrichtungen	 und	 Be-
hörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I .

Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le	ist	mit	der	Besoldungsgruppe	A	14	BbgBesG	bzw.	Ent-
geltgruppe 14 TV-L und die unter Buchstabe b benannte 
Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	zuzüglich	Amts-
zulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

a. Otto-Unverdorben-Oberschule
 Dahme/Mark
 Nordhag 11-12
 15936 Dahme/Mark

 – Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

b. Oberschule
 Brandenburg an der Havel
 Caasmannstraße 11
 14770 Brandenburg an der Havel

 – Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I .
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gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenburgi-
schen	 Schulrechts;	 der	 Nachweis	 einer	 Qualifikation	 auf	
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	15	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel-
lung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres . 
Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	Hö-
hergruppierung	kann	erst	nach	Erfüllen	der	schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen .

5. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Schule 
des Zweiten Bildungsweges

 Schule des Zweiten Bildungsweges „Heinrich von Kleist“
 Friedrich-Ebert-Straße 17
 14467 Potsdam

 – Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften und den Studierenden mit dem Ziel der Siche-
rung	und	Entwicklung	der	Qualität	schulischer	Arbeit	und	
der Sicherung einer geordneten Unterrichtsarbeit, der Ge-
währleistung	der	Schulprofilbildung	und	des	Prozesses	der	
Erarbeitung,	Umsetzung	und	Evaluierung	eines	Schulpro-
gramms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und 
der	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Einrichtungen	 und	 Be-
hörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis in den Sekundarstufen I und II .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als Zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen . 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von 
neun	Monaten.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	
oder	 eine	 Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen .

4. Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule

 Grund- und Gesamtschule Lehnin
 „Heinrich Julius Bruns“
 Goethestraße 13
 14797 Kloster Lehnin

 – Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordina-
tion	der	pädagogischen	Arbeit	in	der	gymnasialen	Oberstu-
fe	insbesondere	bei	der	Aufnahme	in	die	gymnasiale	Ober-
stufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und 
Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zusam-
menhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung 
der	Unterrichtsqualität	 in	der	gymnasialen	Oberstufe;	Zu-
sammenwirken	mit	den	Lehrkräften,	Eltern	sowie	Schüle-
rinnen und Schülern .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis	 im	 Bildungsgang	 zum	 Erwerb	 der	 allgemeinen	
Hochschulreife;	umfassende	und	mehrjährige	Erfahrung	in	
Abiturprüfungen .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
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b. Bernhard-Kellermann-Oberschule
 Senftenberg
 Bernhard-Kellermann-Straße 2A
 01968 Senftenberg

 − Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines päda-
gogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schul-
kultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Einrichtungen	
und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Für die unter Buchstabe a benannte Stelle werden die Befä-

higung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers für 
die Sekundarstufe I, die Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befä-
higung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen und mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekun-
darstufe I bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Sekun-
darstufe I vorausgesetzt . 

 Für die unter Buchstabe b benannte Stelle werden die Befä-
higung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers für 
die Sekundarstufe I und mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I vorausgesetzt .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Die unter Buchstabe a benannte Stel-

cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	Erfahrungen	 im	Unterricht	 im	Zweiten	Bildungs-
weg	sind	erwünscht;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	15	TV-L	bewertet.				

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden	bei	gleicher	Eignung	bevorzugt	berücksichtigt.	

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel
Die Leiterin

Magdeburger Straße 45
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die	im	Rahmen	der	Bewerbung	mitgeteilten	personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind,	oder	die	Einwilligung	widerrufen,	kann	die	Bewerbung	in	
den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden .

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

a. Ludwig Witthöft Oberschule Wildau 
 Karl-Marx-Straße 108
 15745 Wildau

 − Besetzung zum 01.08.2023 –
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 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	 zuzüglich	 Amtszulage	 bzw.	 Entgeltgruppe	 14	
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .   

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

3. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gymna-
sium

 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus
 Sielower Straße 37
 03044 Cottbus/Chόśebuz

 − Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden sowie den Partnern der Sorben/
Wenden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis	 im	 Bildungsgang	 zum	 Erwerb	 der	 allgemeinen	
Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule; gute Sorbisch-/Wendischkenntnisse sind erwünscht, 

le ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	zuzüglich	Amts-
zulage und die unter Buchstabe b benannte Stelle mit der 
Besoldungsgruppe	A	14	BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	
TV-L bewertet .   

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

 Elsterschulzentrum
 Primarstufe & Sekundarstufe I
 Schulweg 7
 04910 Elsterwerda

 − Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines päda-
gogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schul-
kultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Einrichtungen	
und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .
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b. Grundschule Gartz
 Kastanienallee 54
 16307 Gartz (Oder)
  
 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Grundschule „An der Spree“ Neu Zittau
 Berliner Straße 35
 15537 Gosen-Neu Zittau/OT Neu Zittau

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe . 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit, 

zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsarbeit	so-
wie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 
Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; er-
wartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	die	Fähig-
keit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul-
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicherte 
Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	Umge-
staltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	 Schule;	
der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	des	Schul-
managements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	zuzüglich	Amts-
zulage und die unter den Buchstaben b und c benannten 
Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw . 
Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 
 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-

stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 

soweit	dies	bei	der	Einstellung	nicht	gewährleistet	ist,	sol-
len Sprachkenntnisse innerhalb von drei Jahren nach 
Dienstantritt erworben und nachgewiesen werden; der 
Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	des	Schulma-
nagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG	 zuzüglich	 Amtszulage	 bzw.	 Entgeltgruppe	 15	
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .     

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden	bei	gleicher	Qualifikation	und	Eignung	bevorzugt	be-
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das    

Staatliche Schulamt Cottbus
Herr Mader

Blechenstraße 1
03046 Cottbus/Chόśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die	im	Rahmen	der	Bewerbung	mitgeteilten	personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind,	oder	die	Einwilligung	widerrufen,	kann	die	Bewerbung	in	
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Grundschule Schönow
 Dorfstraße 37b
 16321 Bernau bei Berlin/OT Schönow
  
 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –
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 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die Fest-
stellung	der	Bewährung	erfolgt	nach	Ablauf	eines	Jahres.	Eine	
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung	kann	erst	nach	Erfüllen	der	schullaufbahnrechtlichen	
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

3. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule 

 Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule 
 Bad Freienwalde
 Waldstraße 20 a
 16259 Bad Freienwalde (Oder)

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt −

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwe-

senheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverant-
wortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsver-
teilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, 
insbesondere	beim	Zusammenwirken	mit	Lehrkräften,	Eltern	
sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Siche-
rung	 und	Entwicklung	 der	Qualität	 schulischer	Arbeit,	 der	
Sicherung	einer	geordneten	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofilbildung	und	des	Pro-
zesses	 der	 Erarbeitung,	Umsetzung	 und	 Evaluierung	 eines	
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich entwi-
ckelnde Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit	mit	anderen	Einrichtungen	und	Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise: 
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 

Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

 Schule mit dem sonderpädagogischen 
 Förderschwerpunkt Lernen Max Lindow
 Lindenstraße 2
 17291 Prenzlau
 
 – Besetzung zum 01.08.2023 – 

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin oder 

des Förderschullehrers oder Befähigung für die Laufbahn der 
Lehrerin oder des Lehrers an Förderschulen; der Nachweis 
der sonderpädagogischen Fachrichtung „Lernen“ wird vor-
ausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ . 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.
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 Weitere Hinweise: 
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgruppe A 
14	BbgBesG	zuzüglich	Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	14	
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	kann	erst	nach	Erfüllung	der	schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

5. Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
 August-Bebel-Straße 26
 16303 Schwedt/Oder

 − Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung	 der	 Einhaltung	 von	 geltenden	 Rechts-	 und	 Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen	 der	Beschlüsse	 der	 Schulleitung	 und	 der	 schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit;	 entscheidet	 über	 den	Unterrichtseinsatz	
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten;	 Gewährleistung	 der	 Schulprofilbildung	
und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats (allgemeinbildende Fächer); langjährige, mindes-
tens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis	 im	 Bildungsgang	 zum	 Erwerb	 der	 allgemeinen	
Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit,	 zur	 Innovation	 in	der	Unterrichts-	und	Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe	Belastbarkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 

Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	kann	erst	nach	Erfüllung	der	schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

a. Schule Finowfurt
 Spechthausener Straße 1 – 3 
 16244 Schorfheide/OT Finowfurt

 − Besetzung zum 01.08.2023 –

b. Schule am Kirschgarten
 Neuer Schulweg 10 
 16321 Bernau bei Berlin

 − Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .
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cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen . 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von 
neun	Monaten.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	
oder	 eine	 Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen .

7.  Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

 Gymnasium Templin
 Feldstraße 1
 172687 Templin

 − Besetzung zum 01.08.2023 –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 

Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordination 
der	pädagogischen	Arbeit	in	der	gymnasialen	Oberstufe	ins-
besondere	bei	der	Aufnahme	 in	die	gymnasiale	Oberstufe,	
der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und Schüler, 
der Organisation des Unterrichts und im Zusammenhang mit 
der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung der Unterrichts-
qualität	in	der	gymnasialen	Oberstufe;	Zusammenwirken	mit	
den	Lehrkräften,	Eltern	sowie	Schülerinnen	und	Schülern.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis	 im	 Bildungsgang	 zum	 Erwerb	 der	 allgemeinen	
Hochschulreife	sowie	umfassende	und	mehrjährige	Erfah-
rung in Abiturprüfungen .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenburgi-
schen	 Schulrechts;	 der	 Nachweis	 einer	 Qualifikation	 auf	
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	15	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel-
lung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres . 

Schulbetriebes;	 gesicherte	 Kenntnisse	 der	 Rahmenbedin-
gungen	und	Ziele	der	Umgestaltung	und	Entwicklung	der	
brandenburgischen	Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise: 
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16  
BbgBesG bewertet . Sofern die Stelle mit einer oder einem 
tariflich	Beschäftigten	besetzt	wird,	erfolgt	die	Zahlung	eines	
außertariflichen	Entgeltes	nach	Entgeltgruppe	15	Ü	TV-L.	

 Das Amt Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamtenge-
setz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren	auf	Probe	übertragen.	Eine	Beförderung	in	das	ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach	Erfüllen	der	 schullaufbahnrechtlichen	und	 sonstigen	
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

6. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem 
Gymnasium

 Einstein-Gymnasium Neuenhagen
 Dahlwitzer Straße 79
 15366 Neuenhagen bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken	mit	Lehrkräften,	Eltern	sowie	Schülerin-
nen	und	Schülern	mit	dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwick-
lung	 der	Qualität	 schulischer	Arbeit,	 der	 Sicherung	 einer	
geordneten	Unterrichts-	und	Erziehungsarbeit,	der	Gewähr-
leistung	der	Schulprofilbildung	und	des	Prozesses	der	Erar-
beitung,	 Umsetzung	 und	 Evaluierung	 eines	 Schulpro-
gramms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und 
der	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Einrichtungen	 und	 Be-
hörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrates (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, min-
destens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis	im	Bildungsgang	zum	Erwerb	der	allgemeinen	
Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
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d. Grundschule „Geschwister Scholl“ Perleberg
 Dobberziner Straße 28
 19348 Perleberg

 − Besetzung zum 01.08.2023 –

e. Käthe-Kollwitz-Grundschule
 Mühlenbeck
 Hauptstraße 19
 16567 Mühlenbecker Land/OT Mühlenbeck

 − Besetzung zum 01.02.2025 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung	 der	 Einhaltung	 von	 geltenden	 Rechts-	 und	 Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen	 der	Beschlüsse	 der	 Schulleitung	 und	 der	 schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit;	 entscheidet	 über	 den	Unterrichtseinsatz	
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten;	 Gewährleistung	 der	 Schulprofilbildung	
und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der För-
derschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befähi-
gung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen, langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstu-
fe bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit,	 zur	 Innovation	 in	der	Unterrichts-	und	Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe	Belastbarkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes;	 gesicherte	 Kenntnisse	 der	 Rahmenbedin-
gungen	und	Ziele	der	Umgestaltung	und	Entwicklung	der	
brandenburgischen	Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Die unter den Buchstaben a und b 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 

Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	Hö-
hergruppierung	kann	erst	nach	Erfüllen	der	schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden	bei	gleicher	Qualifikation	und	Eignung	bevorzugt	be-
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
Herr Dr. Olaf Steinke

Gerhard-Neumann-Straße 3
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die	im	Rahmen	der	Bewerbung	mitgeteilten	personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind,	oder	die	Einwilligung	widerrufen,	kann	die	Bewerbung	in	
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stelle für Schulleitungsfunktio-
nen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Grundschule Wustrau
 Weinbergweg 13
 16818 Fehrbellin/OT Wustrau-Altfriesack

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Inge-Sielmann-Grundschule
 Forststraße 2a
 14715 Milower Land/OT Milow

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Grundschule „Geschwister Scholl“
 Geschwister-Scholl-Str. 7a
 14712 Rathenow

 − Besetzung zum 01.08.2023 –
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 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der För-
derschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befähi-
gung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstu-
fe bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Die unter den Buchstaben a, b, c und 
d benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	und	die	unter	Buch-
stabe e, f und g benannten Stellen mit der Besoldungsgruppe 
A	14	BbgBesG	zuzüglich	Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	
14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L,	die	unter	den	Buch-
staben c und d benannten Stellen mit der Besoldungsgruppe 
A	14	BbgBesG	zuzüglich	Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	
14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter Buchstabe e 
benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 15 Bbg-
BesG	bzw.	Entgeltgruppe	15	TV-L	bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren	auf	Probe	übertragen.	Eine	Beförderung	in	das	ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach	Erfüllen	der	 schullaufbahnrechtlichen	und	 sonstigen	
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Linden-Grundschule Zehdenick
 Dammhaststraße 8
 16792 Zehdenick

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Diesterweg-Grundschule Wittstock
 Auf der Freiheit 3
 16909 Wittstock/Dosse

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Geschwister-Scholl-Grundschule Perleberg
 Dobberziner Str. 28
 19348 Perleberg

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d. Drei-Seen-Grundschule
 Berliner Straße 76
 16798 Fürstenberg/Havel

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

e. Adolph-Diesterweg-Grundschule
 Adlerstraße 9
 14612 Falkensee

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

f. Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
 Friedrich-Ebert-Ring 107
 14712 Rathenow

 − Besetzung zum 01.02.2024 –

g. Waldring-Grundschule Wittstock
 Waldring 27
 16909 Wittstock/Dosse

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –
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4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

a. Exin-Oberschule Zehdenick
 Wesendorfer Weg 39
 16792 Zehdenick

 − Besetzung zum 01.08.2024 –

b. Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee
 Straße des Friedens 4
 16775 Gransee

 − Besetzung zum 01.02.2024 –

c. Oberschule mit Grundschule Glöwen
 Bahnhofstraße 25
 19339 Plattenburg/OT Glöwen

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 

für die Sekundarstufe I, Befähigung für die Laufbahn der 
Förderschullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befä-
higung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an 
Förderschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundar-
stufe I bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Sekundar-
stufe I .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 

3. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Grundschule

 Erich-Kästner-Grundschule
 Salzburger Straße 75
 14612 Falkensee

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken	mit	Lehrkräften,	Eltern	sowie	Schülerin-
nen	und	Schülern	mit	dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwick-
lung	 der	Qualität	 schulischer	Arbeit,	 der	 Sicherung	 einer	
geordneten	 Unterrichts-	 	 und	 Erziehungsarbeit,	 der	 Ge-
währleistung	der	Schulprofilbildung	und	des	Prozesses	der	
Erarbeitung,	Umsetzung	und	Evaluierung	eines	Schulpro-
gramms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und 
der	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Einrichtungen	 und	 Be-
hörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als Zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen . 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von 
neun	Monaten.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	
oder	 eine	 Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen .
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 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	der	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen . Die Feststel-
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun Mona-
ten.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	kann	erst	nach	Erfüllung	der	schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

6. Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule

 Havellandschule
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt geistige Entwicklung
 Straße der Neubauten 5b
 14641 Nauen/OT Markee

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung	 der	 Einhaltung	 von	 geltenden	 Rechts-	 und	 Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen	 der	Beschlüsse	 der	 Schulleitung	 und	 der	 schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit;	 entscheidet	 über	 den	Unterrichtseinsatz	
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten;	 Gewährleistung	 der	 Schulprofilbildung	
und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin oder 

des Förderschullehrers oder Befähigung für die Laufbahn 
der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschulen; der Nach-
weis	der	sonderpädagogischen	Fachrichtung	„geistige	Ent-
wicklung“ wird vorausgesetzt; langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an 
einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt	„geistige	Entwicklung“.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit,	 zur	 Innovation	 in	der	Unterrichts-	und	Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe	Belastbarkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-

über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	können	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäf-

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A	14	BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

5. Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

 Kooperationsschule Friesack mit Primarstufe
 Sonnenweg 6
 14662 Friesack

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-

tung beschlossenen Aufgabenverteilung . Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters gehö-
ren:	inhaltliche	Ausgestaltung	der	Primarstufe	im	Rahmen	
der geltenden Vorschriften; Beratung und Besuch der in der 
Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unterricht; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters beim Verfahren 
der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe	1	und	beim	Übergangsverfahren	an	die	weiterführen-
den allgemein bildenden Schulen; Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern der Primarstufe; Gewährleistung der 
Einhaltung	 von	 geltenden	 Rechts-	 und	 Verwaltungsvor-
schriften;	 Zusammenwirken	 mit	 den	 Lehrkräften,	 Eltern	
sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Siche-
rung	und	Entwicklung	der	Qualität	schulischer	Arbeit.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts;	gute	gesicherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedin-
gungen	und	Ziele	der	Umgestaltung	und	Entwicklung	der	
brandenburgischen Schule; geeignete Fortbildungen sind 
wünschenswert .
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ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	14	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

8. Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamtschule

 Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“
 Sportprofilierte Ganztagsschule mit gymnasialer Ober-

stufe
 − UNESCO-Projektschule –
 Bruno-Baum-Ring 26
 14712 Rathenow

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Die Gesamtschule „Bruno H . Bürgel“ hat sich als sportpro-
filierte	Schule	entwickelt.	Das	Profil	basiert	auf	der	Verzah-
nung von erweiterten Sportunterrichtsangeboten in der Se-
kundarstufe I und dem Leistungskursangebot Sport in der 
Sekundarstufe II . Die Verzahnung der schulischen Angebo-
te mit regionalen und überregionalen Partnern des Sports 
sichert	dabei	die	persönlichen	und	schulischen	Entwicklun-
gen der Schülerinnen und Schüler .

	 Seit	 1995	als	UNESCO-Projektschule	 anerkannt,	 sind	 in-
terkulturelle Aktionen mit Außenwirkung auf mehreren 
Kontinenten	 und	 die	Mitwirkung	 an	 UNESCO-Projekten	
wesentlicher Teil des pädagogischen Konzeptes . Als „Juni-
or Premium Schule“ der Berufs- und Studienorientierung 
und hohem Ausstattungsgrad bei der Digitalisierung sind 
alle	 Lehrkräfte	 mit	 mobilen	 Endgeräten	 ausgestattet	 und	
setzen	die	stufenweise	Einführung	von	Tablet-Klassen	um.

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung	der	Einhaltung	von	geltenden	Rechts-	und	Verwaltungs-
vorschriften;	Vertretung	der	Schule	nach	außen	im	Rahmen	
der Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremi-
en in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem 
staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	 dem	Ziel	 der	

fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes;	 gesicherte	 Kenntnisse	 der	 Rahmenbedin-
gungen	und	Ziele	der	Umgestaltung	und	Entwicklung	der	
brandenburgischen	Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG	 zuzüglich	 Amtszulage	 bzw.	 Entgeltgruppe	 14	
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 
120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer	von	 zwei	 Jahren	 auf	Probe	übertragen.	Eine	
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen .

7. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

 Margeriten-Schule
 Borgsdorf
 Margeritenstraße 3
 16556 Hohen Neuendorf/OT Borgsdorf

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin oder 

des Förderschullehrers oder Befähigung für die Laufbahn 
der Lehrerin oder des Lehrers an Förderschulen; mehrjähri-
ge, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der 
Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonderpä-
dagogischen Förderschwerpunkt „emotionale und soziale 
Entwicklung“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
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 Die Prinz-von-Homburg-Schule ist eine Schule besonderer 
Prägung . Diese Schule führt seit dem 01 .08 .2009 begin-
nend	ab	Jahrgangsstufe	7	 jeweils	eine	Spezialklasse	Reit-
sport . Hier soll durch eine Verknüpfung von schulischer 
Bildung und sportlicher Ausbildung zur weiteren Ausge-
staltung der Nachwuchsförderung beigetragen und sport-
lich besonders begabte Schülerinnen und Schüler in der 
Sportart	Reiten	aus	dem	gesamten	Bundesgebiet	bei	nach-
gewiesener	leistungssportlicher	Eignung	gefördert	werden.	
Bei den Schülerinnen und Schülern soll ein dauerhaftes In-
teresse am Leistungssport vermittelt und sportliche Spit-
zenleistungen im Höchstleistungsalter vorbereitet werden .

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung	 der	 Einhaltung	 von	 geltenden	 Rechts-	 und	 Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen	 der	 Beschlüsse	 der	 Schulleitung	 und	 der	 schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt sowie mit den entspre-
chenden	Kooperationspartnern	im	Rahmen	der	sportlichen	
Begabtenförderung; Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern	sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	dem	Ziel	der	
Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schulischer	Arbeit;	
Sicherung	einer	geordneten	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit; kooperative Zusammenarbeit mit der Wohnheimlei-
tung; entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräf-
te; Förderung der schulischen Ausbildung der Studierenden 
sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandida-
ten;	Weiterentwicklung	des	Schulprofils	und	des	Prozesses	
der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	Evaluierung	eines	Schul-
programms; Förderung der Schule als eine sich entwickeln-
de Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrates (allgemeinbildende Fächer); langjährige, mindes-
tens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis	 im	 Bildungsgang	 zum	 Erwerb	 der	 allgemeinen	
Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erzie-
hungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem 
Schulträger, der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien 
und den entsprechenden Kooperationspartnern; Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit,	sowie	die	Fä-
higkeit	 zur	Teamarbeit;	 Erfahrungen	 in	 der	 Zusammenar-
beit mit Sportorganisationen sind wünschenswert; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes;	 gesicherte	 Kenntnisse	 der	 Rahmenbedin-
gungen	und	Ziele	der	Umgestaltung	und	Entwicklung	der	
brandenburgischen	Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 

Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schulischer	Arbeit;	
Sicherung	einer	geordneten	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; 
Förderung der schulischen Ausbildung der Studierenden so-
wie der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; 
Gewährleistung	 der	 Schulprofilbildung	 und	 des	 Prozesses	
der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	Evaluierung	eines	Schul-
programms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrates (allgemeinbildende Fächer); langjährige, mindes-
tens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis	 im	 Bildungsgang	 zum	 Erwerb	 der	 allgemeinen	
Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit,	 zur	 Innovation	 in	der	Unterrichts-	und	Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Fähigkeit zur offenen und vertrauensvollen Ge-
staltung	bei	der	Akquise	und	Pflege	der	Partnerschaften	der	
Schule; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schulbe-
triebes;	 gesicherte	 Kenntnisse	 der	 Rahmenbedingungen	
und	Ziele	der	Umgestaltung	und	Entwicklung	der	branden-
burgischen	Schule;	Kenntnisse	und	Erfahrungen	in	den	Be-
reichen	 Sportprofilierung,	 UNESCO-Arbeit,	 Berufs-	 und	
Studienorientierung und der Digitalisierung in Schulen wä-
ren	wünschenswert;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG	bewertet.	Sofern	die	Stelle	mit	tariflich	Beschäf-
tigten	besetzt	wird,	erfolgt	die	Zahlung	eines	außertarifli-
chen	Entgeltes	nach	Entgeltgruppe	15	Ü	TV-L.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren	auf	Probe	übertragen.	Eine	Beförderung	in	das	ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach	Erfüllen	der	 schullaufbahnrechtlichen	und	 sonstigen	
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

9. Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamtschule mit besonderer 
Prägung

 Prinz-von-Homburg-Schule
 Gesamtschule mit Grundschulteil und gymnasialer 

Oberstufe
 Lindenstraße 6
 16845 Neustadt (Dosse)

 − Besetzung zum 01.02.2025 –
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11. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Ober-
stufenzentrum

 Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oberhavel
 Wesendorfer Weg 39
 16792 Zehdenick

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum besteht aus 4 Ab-
teilungen .

	 Die	Abteilung	1	umfasst	den	Bildungsgang	der	Gymnasia-
len Oberstufe am Standort Zehdenick und am Standort Ora-
nienburg .

 Die Abteilung 2 umfasst die Bildungsgänge der Berufs-
schule im Bereich Wirtschaft und Verwaltung, der Berufs-
vorbereitung	und	der	Beruflichen	Grundbildung.

 Die Abteilung 3 umfasst die Bildungsgänge der Berufsfach-
schule Soziales, der Fachschule für Sozialwesen, der Fach-
oberschule für Sozialwesen und den zweiten Bildungsweg .

 Die Abteilung 4 umfasst den Bildungsgang der Berufsschule 
im	Bereich	Milchtechnologie,	Körperpflege,	die	Berufsvor-
bereitung, den Bildungsgang der Fachoberschule für Wirt-
schaft, der Fachschule für Wirtschaft und der Berufsfach-
schule für sonstige Assitentenberufe .

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften,	Eltern	 sowie	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
dem	Ziel	der	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und	Erziehungsarbeit,	der	Gewährleistung	der	Schulprofil-
bildung	und	des	Prozesses	der	Erarbeitung,	Umsetzung	und	
Evaluierung	eines	Schulprogramms;	Förderung	der	Schule	
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den	Schulkultur	und	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Ein-
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats (allgemeinbildende Fächer oder mit mindestens 
einem	 beruflichen	 Fach,	 das	 dem	 Ausbildungsprofil	 des	
Oberstufenzentrums entspricht) oder Befähigung für die 
Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers im berufstheoreti-
schen Unterrichts in der Sekundarstufe II mit einer Ausbil-
dung,	die	dem	Ausbildungsprofil	des	Oberstufenzentrums	
entspricht; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung	in	der	Unterrichtspraxis	an	beruflichen	Schulen	
oder	an	beruflichen	Gymnasien.

BbgBesG bewertet . Sofern die Stelle mit einer oder einem 
Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung eines außer-
tariflichen	Entgeltes	nach	Entgeltgruppe	15	Ü	TV-L.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren	auf	Probe	übertragen.	Eine	Beförderung	in	das	ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach	Erfüllen	der	 schullaufbahnrechtlichen	und	 sonstigen	
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

10. Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium
 Giesensdorfer Weg 3
 16928 Pritzwalk

 − Besetzung zum 01.02.2025 –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordina-
tion	der	pädagogischen	Arbeit	in	der	gymnasialen	Oberstu-
fe	insbesondere	bei	der	Aufnahme	in	die	gymnasiale	Ober-
stufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und 
Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zusam-
menhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung 
der	Unterrichtsqualität	 in	der	gymnasialen	Oberstufe;	Zu-
sammenwirken	mit	den	Lehrkräften,	Eltern	sowie	Schüle-
rinnen und Schülern .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis	 im	 Bildungsgang	 zum	 Erwerb	 der	 allgemeinen	
Hochschulreife	sowie	Erfahrungen	in	Abiturprüfungen.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenburgi-
schen	 Schulrechts;	 der	 Nachweis	 einer	 Qualifikation	 auf	
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	15	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel-
lung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres . 
Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	Hö-
hergruppierung	kann	erst	nach	Erfüllen	der	schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen .
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nierung der pädagogischen Arbeit in der Abteilung; Bera-
tung von Lehrkräften und des sonstigen pädagogischen 
Personals sowie Unterrichtsbesuche; Förderung der Fort- 
und Weiterbildung der Lehrkräfte; Planung und organisato-
rische Durchführung von schulischen Prüfungen und Un-
terstützung der zuständigen Stellen bei nichtschulischen 
Prüfungen; schulfachliche Koordinierung innerhalb der 
Abteilung, Information und Beratung der Schülerinnen und 
Schüler über die Wahl der Unterrichtsangebote in der Ab-
teilung .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-

dienrats	mit	Lehrbefähigung	für	mindestens	eine	berufliche	
Fachrichtung,	die	dem	Ausbildungsprofil	der	Abteilung	ent-
spricht oder Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder 
des Lehrers im berufstheoretischen Unterricht in der Se-
kundarstufe II mit einer Ausbildung, die dem Ausbildungs-
profil	 der	 Abteilung	 entspricht;	 mehrjährige,	 mindestens	
drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis 
an	beruflichen	Schulen.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit in der OSZ-Leitung, mit den Lehrkräften 
und dem sonstigen pädagogischen und nichtpädagogischen 
Personal der Schule sowie den Kooperationspartnern der 
beruflichen	Bildung,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	
Erziehungsarbeit	an	der	Schule	sowie	zum	engen	Zusam-
menwirken mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den 
Mitwirkungsgremien; ausgewiesenes Durchsetzungs- und 
Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schulbe-
triebes	 sowie	 in	 der	Arbeit	mit	Office-	 und	Schulverwal-
tungsprogrammen;	 gesicherte	 Kenntnisse	 der	 Rahmenbe-
dingungen	 und	Ziele	 der	Umgestaltung	 und	Entwicklung	
der brandenburgischen Schule sowie der Bildungsgangver-
ordnungen;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Ge-
biet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stellen	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäfti-

gen besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG	bzw.	Entgeltgruppe	15	TV-L	bewertet.

 Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung der 
Bewährung in der Funktion übertragen . Die Feststellung 
der	Bewährung	erfolgt	nach	Ablauf	eines	Jahres.	Eine	Be-
förderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung	kann	 erst	 nach	Erfüllen	der	 schullaufbahnrechtli-
chen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden	bei	gleicher	Qualifikation	und	Eignung	bevorzugt	be-
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht . 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit,	zur	Innovation	in	der	Unterrichts-	und	Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit;	erwartet	wird	Engagement,	Eigenständigkeit	sowie	
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte	Kenntnisse	der	Rahmenbedingungen	und	Ziele	der	
Umgestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 brandenburgischen	
Schule;	der	Nachweis	einer	Qualifikation	auf	dem	Gebiet	
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
	 Die	Stelle	kann	mit	Beamten	oder	mit	tariflich	Beschäftig-

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG	 zuzüglich	 Amtszulage	 bzw.	 Entgeltgruppe	 15	
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res.	Eine	Beförderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	
Höhergruppierung	 kann	 erst	 nach	 Erfüllen	 der	 schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen .

12. Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzentrum

 Oberstufenzentrum des Landkreises Prignitz
 Abteilung 2
 Bad Wilsnacker Straße 48
 19322 Wittenberge

 − Besetzung zum 01.02.2025 –

	 Die	Abteilung	2	des	Oberstufenzentrums	Prignitz	befindet	
sich am Standort Pritzwalk . Sie umfasst die Fachoberschule 
der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, die Berufs-
schule mit den Berufsfeldern Wirtschaft und Verwaltung 
und Agrarwirtschaft sowie die Berufsausbildungsvorberei-
tung .

 Aufgaben:
 Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst-

ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der Auf-
gaben gemäß Geschäftsverteilungsplan, insbesondere Pla-
nung und Leitung von Abteilungskonferenzen und Dienst-
besprechungen, Leitung von Jahrgangs- und Klassenkonfe-
renzen	bei	Entscheidungen	über	Versetzungen,	Zeugnisse,	
Prüfungszulassungen und Abschlüsse; Organisation und 
Durchführung der Bewerber- und Aufnahmeverfahren für 
die	Bildungsgänge;	Zusammenwirken	mit	Lehrkräften,	El-
tern, Schülerinnen und Schülern und dem Schulträger auf 
gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen; Vertretung der 
Abteilung	 im	 Rahmen	 der	 Befugnisse	 gegenüber	 Erzie-
hungsberechtigten, Behörden und Betrieben; Berechnung 
des Lehrkräftebedarfes für die Abteilung; Planung und Ko-
ordinierung des Lehrkräfteeinsatzes der Abteilung; Koordi-
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der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Neuruppin
Herr Menzel

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die	im	Rahmen	der	Bewerbung	mitgeteilten	personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind,	oder	die	Einwilligung	widerrufen,	kann	die	Bewerbung	in	
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .
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